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Einführung 

Eine Untersuchung über das elterliche Erziehungsrecht bedarf  in der 
gegenwärtigen Situation keiner besonderen Rechtfertigung. Die Aktua-
l i tät und Brisanz des Themas ist seit Jahrzehnten ungebrochen und hat 
nach den Ereignissen des letzten Dezenniums eher zugenommen. Vor 
allem die Familienpolitik, die Jugendpolitik und die Schulpolitik sind 
jene Felder, in denen weitestgehende gesellschaf tsver ändernde Reform-
vorhaben (noch) auf die begrenzende und disziplinierende Kraf t  des 
elterlichen Erziehungsrechts stoßen. Ging es in der ersten Phase nach 
Inkrafttreten  des Grundgesetzes im wesentlichen um die auf den Be-
reich der Schulerziehung beschränkte konfessionelle Frage und die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau, so hat sich im letzten Jahr-
zehnt das Problem- und Konfliktfeld  wesentlich erweitert. Der Verlust 
an Konsens über gemeinsame Erziehungsvorstellungen und die zuneh-
mende Ideologisierung der Schulerziehung1 führen zu einer wachsenden 
Zahl von Rechtsstreitigkeiten, in deren Mittelpunkt die Frage nach dem 
Inhalt und der Wirkkraf t  des elterlichen Erziehungsrechts steht. Im 
Bereich der schulischen Erziehung kann der Staat sich auf Art . 7 GG 
stützen und sein Erziehungskonzept auch gegen das widerstrebende 
Elternrecht durchsetzen. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts zeigt hier einen stark etatistischen Einschlag; sie formuliert  den 
Inhalt des elterlichen Erziehungsrechts zwar mit Dignität, läßt es in 
der Sache aber kaum zur Wirksamkeit gelangen2. Im Bereich der Fami-
l ienpolit ik liegen die Dinge hingegen komplizierter, wei l der Staat 
zwar die Befugnis hat, das Familienrecht einfachgesetzlich auszuformen, 
es ihm aber von Verfassung wegen prinzipiell verwehrt ist, in den 
Innenraum der Familie generell oder individuell dirigierend einzuwir-
ken. Dirigierende Eingriffe  können hier im Gegensatz zur schulischen 
Erziehung nicht auf einen verfassungsrechtlichen  Kompetenztitel ge-
stützt werden. Strategisch lassen sich solche Zugriffe  nur legitimieren 
durch eine äußere und innere Umorientierung des Leitbildes der Fa-
mil ie und der elterlichen Erziehung. Dies geschieht dadurch, daß das 

1 Vgl. dazu beispielsweise: J. Ahr.  Frowein,  Erziehung zum Widerstand?, in : 
Festschrift  für W i l l i Geiger, 1974, S. 579 ff.;  Chr.Tomuschat,  Der staatlich 
geplante Bürger, in : Festschrift  für Eberhard Menzel, 1975, S. 21 ff.;  G. Pütt-
ner,  Toleranz und Lehrpläne für Schulen, DÖV 1974, S. 656 ff.,  alle m i t weite-
ren Nachweisen. 

2 Vgl. dazu die Darstel lung i m Fünften und Sechsten Kapitel . 
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vom Bundesverfassungsgericht  geprägte Wort von der Familie als 
„Keimzelle der Gesellschaft", die als solche durch keine andere Form 
der Gemeinschaft zu ersetzen ist3, kurzerhand als „beliebte Hochstilisie-
rung" oder als „altpreußische Ideologie" apostrophiert wi rd 4 . Doch 
eine solche Diffamierung  allein überzeugt nicht. Wirksamer erscheinen 
Argumentationen, die in den Schlagworten vom „FunktionsVerlust der 
Famil ie"5 und der „Emanzipation des Kindes"6 kulminieren. Insbeson-
dere mit der Formel von der „Emanzipation des Kindes" haben sich 
neuere politische Richtungen einen polemischen Kampfbegriff  geschaf-
fen, der es ihnen erlaubt, den Keim der Spaltung in die Solidargemein-
schaft der Familie zu legen und sie als Institution von innen her aufzu-
brechen. Ausläufer dieser Argumentation reichen bis in amtliche Be-
gründungen zur Reform des Rechts der elterlichen Sorge7. 

Die bestehenden Fronten und Meinungsverschiedenheiten im Bereich 
des elterlichen Erziehungsrechts werden noch dadurch unterstrichen 
und verschärft,  daß man von verschiedenen Erfahrungsbereichen  aus 
urtei l t und argumentiert: aus der Sicht gestörter Familien auf der einen 
und aus der Sicht intakter Familien auf der anderen Seite. Auf diese 
Weise w i rd durch ein empirisch geprägtes Vorverständnis über den 
Wert und die Leistungskraft  der Familie die Einstellung zu staatlichen 
Eingriffen  vorweggenommen. Dies ist verständlich, wenn auch ein die 
Diskussion belastendes Moment. Das Feld der rationalen Abklärung 
eines drängenden verfassungsrechtlichen  Problems wi rd jedoch verlas-
sen, wenn die Familie aus ideologischen Gründen unerwünscht ist und 
als Hindernis für eine angestrebte Systemüberwindung erachtet wird. 
Es ist nicht die Aufgabe und Ambit ion dieser Untersuchung, solchen 
eindeutig verfassungswidrigen,  kulturrevolutionär geprägten Konzepten 
nachzugehen. Dies ist Sache der Pädagogen, Politologen und Soziologen. 
Sie mögen die Zielrichtung und die innere Taktik und Strategie solcher 
Konzepte aufzeigen8. Für den Juristen bieten Tatbestände mi t eindeu-
tiger Verfassungswidrigkeit  keinen Stoff. 

Beliebt ist in der Diskussion zuweilen der Hinweis auf die Statistiken 
über Kindesmißhandlungen. Solche Statistiken sind schrecklich. Aber 

8 BVerfGE  6, 55 (71); 36, 146 (167). 
4 Vgl. die Nachweise bei H. Lecheler,  Der Schutz der Familie, FamRZ 1979, 

S. 1 ff. 
5 Vgl. zu diesem Schlagwort die Hinweise bei R. König,  Die Famil ie der 

Gegenwart, 1974, S. 69 f.; H. Lecheler,  FamRZ 1979, S. I f f . (6 ff.). 
6 Vgl. die Nachweise bei W. Becker,  Die Eigen-Entscheidung des jungen 

Menschen. Gedanken zur Emanzipation i m Kindesrecht, in : Festschrift  für 
Friedrich Wi lhe lm Bosch, 1976, S. 37 ff. 

7 Vgl. die Darstellung und Nachweise bei W. Schmitt  Glaeser,  Das elterliche 
Erziehungsrecht in staatlicher Reglementierung, 1980, S. I ff. 

8 Vgl. etwa W.Brezinka,  Erziehung und Kul turrevolut ion. Die Pädagogik 
der Neuen Linken, 1974. 
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was beweisen sie? Doch eben nicht mehr als menschliche Unzulänglich-
keit bei den Eltern, wobei sich dieses extreme Erziehungsversagen 
glücklicherweise als Ausnahmefall darstellt. Es ist ganz selbstverständ-
lich und außer Streit, daß der Staat in solchen Fällen eingreifen muß. 
Aber es ist eine ganz andere Frage, ob der einfache Gesetzgeber, der 
das grundgesetzlich garantierte elterliche Erziehungsrecht in einzelnen 
Lebensbereichen (Familie, Schule) inhaltl ich ausprägt, von dem Leitbi ld 
der gestörten Familie und krimineller Eltern auszugehen, also den 
Ausnahmefall zugrunde zu legen hat, oder ob er sich an der Normallage 
orientieren muß. Die Antwort auf diese Frage kann verfassungsrecht-
lich gar nicht zweifelhaft  sein. Das Grundgesetz geht in Art . 6 Abs. 2 
Satz 1 GG von dem Normalfall  aus, „daß diejenigen, die einem K ind 
das Leben geben, von Natur aus bereit und berufen sind, die Verant-
wortung für seine Pflege und Erziehung zu übernehmen"9, „daß die 
Interessen des Kindes am besten von den Eltern wahrgenommen wer-
den"10 . Dies ist das verfassungsrechtlich  verbindliche Leitbi ld des El-
tern-Kind-Verhältnisses, an das der einfache parlamentarische Gesetz-
geber bei der Ausübung seiner Gesetzgebungsgewalt gebunden ist. A n 
ihm hat er alle Regelungen zu orientieren, die — in welchem Bereich 
auch immer — das elterliche Erziehungsrecht betreffen 11. Dies bedeutet 
selbstredend nicht, daß er keine Vorkehrungen gegen einen Mißbrauch 
des elterlichen Erziehungsrechts treffen  dürfte.  Dazu ist er aufgrund 
des in Art . 6 Abs. 2 Satz 2 GG etablierten staatlichen Wächteramtes sogar 
verfassungsrechtlich  verpflichtet.  Aber es kommt entscheidend darauf 
an, daß Normalfall  und Ausnahme in der verfassungsrechtlich  vorge-
gebenen Balance gehalten werden. 

Die nachstehende Untersuchung betrifft  das elterliche Erziehungs-
recht „ im Sinne des Grundgesetzes". Im Vordergrund der Betrachtun-
gen steht deshalb die Auslegung des Art. 6 Abs. 2 GG. Gegenstand der 
Erörterungen können nicht die dem Grundgesetz im Range untergeord-
neten einfachgesetzlichen Vorschriften  etwa des Familienrechts und des 
Schulrechts sein, die sich mi t Einzelheiten des elterlichen Erziehungs-
rechts befassen. Die im letzten Jahrzehnt diskutierte Reform der elter-
lichen Sorge hat im wissenschaftlichen Schrifttum eine breite Diskussion 
ausgelöst, die im wesentlichen von den Zivilrechtlern bestritten worden 
ist, aber nur vereinzelt die Aufmerksamkeit  der Öffentlichrechtler  ge-
funden hat1 2 . Daneben steht eine kaum mehr übersehbare Literatur der 

9 BVerfGE  24,119 (150). 
10 BVerfGE  34,165 (184). 
1 1 Vgl. auch W. Schmitt  Glaeser,  w ie Fußnote 7, S. 4. 
1 2 Vgl. z. B. W. Schmitt  Glaeser,  Die Eltern als Fremde, DÖV 1978, S. 629 ff.; 

ders.,  w ie Fußnote 7; H.Lecheler,  Der Schutz der Famil ie, FamRZ 1979, 
S. I f f . ;  M.Zuleeg,  Fami l ienpol i t ik und Verfassungsrecht,  FamRZ 1980, 
S. 210 ff. 




